
 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

ABTEILUNG UMWELT 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

des Regierungspräsidiums Stuttgart 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, 

Neukochen 10, 73432 Aalen mit Bescheid vom 11.12.2019 eine wasserrechtliche 

Erlaubnis nach den §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4, 10 WHG und § 28 WG 

für die Entnahme von Oberflächenwasser, die Einleitung von industriellem und 

häuslichem Abwasser sowie Oberflächenwasser, den Aufstau und die Überbau-

ung eines Gewässers erteilt. Die Entscheidung steht in Zusammenhang mit dem 

Vorhaben der Papierfabrik Palm, auf dem bestehenden Betriebsgelände in 73432 

Aalen, Neukochen 10 eine neue Papiermaschine (PM 5neu) mit den dazugehöri-

gen Nebeneinrichtungen zu errichten und zu betreiben. Der Bescheid enthält fol-

genden verfügenden Teil und folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

 

Verfügender Teil des Bescheids 

 

A. Entscheidung 

 

I. Der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG in 73432 Aalen wird die widerrufliche 

 

wasserrechtliche Erlaubnis 

 

 für folgende Gewässerbenutzungen erteilt: 

 

1. Aufstau des Schwarzen Kochers auf der Gemarkung Unterkochen bei Flur-

stück Nr. 344, Koordinaten Rechtswert 3582242.2279, Hochwert 

5409804.5454. 

 

2. Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen Kocher, Flurstück Nr. 344, Koordi-

naten Rechtswert 3582242.2279, Hochwert 5409804.5454 über das bestehen-



de Einlaufbauwerk in einer Menge bis zu 195 l/s, dies entspricht bis zu 

702 m³/h und bis zu 16.848 m³/d, für die betrieblichen Zwecke der Papierfabrik 

unter Nutzung des bestehenden Entnahmebauwerks. Diese Erlaubnis kann in 

diesem Umfang nur solange ausgeübt werden, als am Landespegel Stefans-

weiler Mühle mindestens 385 l/s Wasser im Schwarzen Kocher abfließen. 

 

Für die Wasserführung von weniger als 385 l/s im Schwarzen Kocher am Lan-

despegel Stefansweiler Mühle gilt Folgendes: 

Die Antragstellerin (Ast.) erhält die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis, für 

betriebliche Zwecke bis zu 83 % des Abflusses, ermittelt am Pegel Stefanswei-

ler Mühle, zu entnehmen. Um in diesem Fall den bis zu 195 l/s fehlenden Was-

serbedarf zu decken, erhält die Ast. die widerrufliche wasserrechtliche Erlaub-

nis, diesen aus dem Kocher nach dem Zusammenfluss von Weißem und 

Schwarzem Kocher auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flurstück Nr. 1456), Rechts-

wert 3582348.2506, Hochwert 5409903.8947 (Notentnahme) zu entnehmen. 

Weiterhin gilt für die Wasserführung von weniger als 385 l/s im Schwarzen Ko-

cher am Landespegel Stefansweiler Mühle Folgendes:  

Beträgt der Abfluss am Pegel Stefansweiler Mühle mindestens 357 l/s, wird ei-

ne Mindestwassermenge auf der für den Aufstau des Schwarzen Kochers er-

forderlichen Sohlgleite für die Sicherstellung der gewässerökologischen 

Durchgängigkeit auf 150 l/s festgesetzt.  

Beträgt der Abfluss am Pegel Stefansweiler Mühle weniger als 357 l/s, wird ei-

ne Mindestwassermenge auf der für den Aufstau des Schwarzen Kochers er-

forderlichen Sohlgleite für die Sicherstellung der gewässerökologischen 

Durchgängigkeit auf 70 l/s festgesetzt.  

 

Weiterhin darf die Ast. nur so viel Wasser aus dem Schwarzen Kocher und 

dem Kocher (Notentnahme) entnehmen, dass mindestens 220 l/s Wasser (dies 

entspricht ½ MNQ) im Gewässerbett des Kochers unterhalb der Notentnahme 

der Ast. abfließen. 

 

Die Jahreswassermenge für diese Entnahmeerlaubnis wird auf 5.072.658 m³ 

beschränkt. 

 

3. Direkteinleitung von gereinigtem industriellen und häuslichen Abwasser aus 

der Betriebskläranlage einschließlich der Direkteinleitung von Konzentrat der 

Ultrafiltrationsanlage bei geänderter Betriebsweise der Kläranlage zur Reduzie-



rung der Wärmeeinleitung in den Schwarzen Kocher auf Flurstück Nr. 233, Ko-

ordinaten Rechtswert 3582263.1818, Hochwert 5409815.7442 in einer Menge 

bis zu 465 m³/h, dies entspricht bis zu 11.160 m³/d. 

 

4. Versickerung von Oberflächenwasser des Rollenlagers, des Rohstofflagers, 

der Sortieranlagen, der Betriebskläranlage und von Nebengebäuden sowie von 

den Straßenflächen 2C, 2D und 2L mit einer Gesamtfläche von 65.320 m² in 

einer Versickerungsmulde, Flurstück 239 (künftig Flurstück Nr. 1456) über die 

bewachsene Bodenzone mit einer Mindestsubstratstärke von 30 cm in das 

Grundwasser. 

 

5. Direkteinleitung von Oberflächenwasser aus dem Notüberlauf der Versicke-

rungsmulde in den Kocher auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flurstück Nr. 1456), 

Koordinaten Rechtswert 3582226.2198, Hochwert 5410238.8560. 

 

6. Versickerung von Oberflächenwasser von Straßen- und Stellplatzflächen des 

Mitarbeiter-Parkplatzes und von Dachwasserabfluss des Zweirad-

Unterstellplatzes mit einer Gesamtfläche von 4.548 m² auf dem Parkplatzge-

lände über die bewachsene Bodenzone mit einer Mindestsubstratstärke von 

30 cm in das Grundwasser. 

 

7. Direkteinleitung von gereinigtem Oberflächenwasser von Straßen- und Stell-

platzflächen des Lkw-Parkplatzes und von Dachwasserabfluss der Pforte mit 

einer Gesamtfläche von 13.850 m² nach der Regenwasserbehandlung mit ei-

ner Anlage SediSubstrator L 600/24 der Fa. Fränkische Rohrwerke in das be-

stehende Regenklärbecken auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flurstück Nr. 1456) 

sowie die Einleitung von Oberflächen- und Dachwasserabfluss der Papierma-

schine mit Nebengebäuden, des Verwaltungsgebäudes sowie von den Stra-

ßenflächen 1A, 1D und 1H nach der Regenwasserbehandlung in dem beste-

henden Regenklärbecken in den Kocher auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flur-

stück 1456), Rechtswert 3582214.3434, Hochwert 5410246.4211. 

II. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Ziffer 3 gilt ab 01.04.2020 und wird bis 

31.12.2040 erteilt. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Ziffer 1, 2, 4 bis 7 gilt ab 

01.01.2021 und wird bis zum 31.12.2040 erteilt. 

 

III. Weiterhin wird der Ast. die unbefristete widerrufliche wasserrechtliche Erlaub-

nis für die Überbauung des Schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke erteilt. 



 

IV. Die Anträge auf die Erteilung einer Bewilligung, hilfsweise einer gehobenen 

Erlaubnis zum Aufstau des Schwarzen Kochers sowie für die Entnahme von 

Wasser aus dem Schwarzen Kocher/Kocher, sowie die Erteilung einer geho-

benen Erlaubnis für die Einleitung von industriellem und häuslichem Abwasser 

in den Kocher werden abgelehnt. 

 

V. Bestandteile dieser Entscheidung sind die in Abschnitt D festgelegten Inhalts- 

und Nebenbestimmungen. 

 

VI. Die unter Abschnitt B genannten und mit Genehmigungsvermerk des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart versehenen Antragsunterlagen sind Bestandteil die-

ser Entscheidung. Vorbehaltlich der weiteren Bestimmungen in diesem Be-

scheid haben die Gewässerbenutzungen sowie die Errichtung und der Betrieb 

der Rohrbrücke entsprechend dieser Antragsunterlagen zu erfolgen. 

 

VII. Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens erhobenen Einwendungen werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in diesem Bescheid entsprochen wird. 

 

VIII. Die wasserrechtliche Erlaubnis des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

06.08.2012, Az. 54.3-8914.41/Palm/Aalen/Abwassereinleitung, geändert mit 

Bescheid vom 15.05.2014 wird aufgehoben, sobald von der unter Ziffer I.3. er-

teilten Einleitungserlaubnis Gebrauch gemacht wird. 

 

IX. Die Ast. trägt die Kosten des Verfahrens.  

 

X.  Für die Entscheidung wird eine Gebühr i. H. v. XXX € festgesetzt. 

 
H. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, Klage erhoben 

werden.  
 

 

 

 



Hinweise 

 

Der Bescheid beinhaltet in Abschnitt D „Inhalts- und Nebenbestimmungen, Hinweise“ 

die verfügten Auflagen. Der Bescheid (mit Begründung) liegt vom 16.12.2019 bis 

30.12.2019 (je einschließlich) bei den folgenden Stellen während der Dienststunden 

zur Einsichtnahme aus: 

- Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 54.3 – Industrie/Kommunen, Schwer-

punkt Abwasser), Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart-Vaihingen, Eingang B, 1. 

Stock, Zimmer 1.106; 

 

- Stadt Aalen 
Marktplatz 30, 73430 Aalen 
4. Stock, Zimmer 438  
(während der Öffnungszeiten des Rathauses); 
 

- Stadtverwaltung Oberkochen 
 Eugen-Bolz-Platz 1 

73447 Oberkochen 
Zimmer 4.03 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 

Einwendung erhoben haben, als zugestellt. 

 

Der Bescheid ist mit Beginn der Auslegung auch über die Homepage des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter der Rubrik „Bekanntmachun-

gen“ verfügbar. Der Bescheid mit den zugehörigen Unterlagen ist über das zentrale 

Internetportal (www.uvp-verbund.de) verfügbar.  

 

Dieser Bekanntmachungstext ist über die Homepage des Regierungspräsidiums 

Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ und über das 

zentrale Internetportal (www.uvp-verbund.de) abrufbar. 

 

Der Bescheid und seine Begründung können nach der öffentlichen Bekanntmachung 

bis zum Ablauf der Klagefrist bei Referat 54.3 des Regierungspräsidiums Stuttgart 

schriftlich (Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart) oder elektronisch (abtei-

lung5@rps.bwl.de) angefordert werden. 

 

 

Regierungspräsidium Stuttgart, 

den 11.12.2019 

 

http://www.rp-stuttgart.de/

